
Meldepflichten des Arbeitgebers
Grundlage für das Meldeverfahren zwischen den Arbeitgebern und den Einzugsstellen sind neben 
§ 28a SGB IV und der Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung (DEÜV) die „Gemeinsamen 
Grundsätze für die Datenerfassung und Datenübermittlung zur Sozialversicherung nach § 28b Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 - 3 SGB IV“.

Alle DEÜV-Meldungen werden mit DATEV Lohn und Gehalt automatisch mit einer Lohnabrechnung 
erstellt und an die Krankenkassen übermittelt, wenn die hierfür relevanten Eingaben in den Stamm-
daten (wie z. B. Eingabe Ein-/Austrittsdatum, Änderung im Beitrags-/Personengruppenschlüssel, 
Erfassung von Ausfallschlüsseln etc.) hinterlegt wurden. Ausnahme: Die DEÜV-Meldungen GdA 10 
kann vor der Lohnabrechnung erstellt und übermittelt werden.

Weiterführende Informationen

Weitere Informationen zum oben genannten Thema finden Sie im DATEV Hilfe-Center unter 
www.datev.de/hilfe/1070216.

Wählen Sie Mandantendaten | Auswertungen | DEÜV-Meldungen.

Hier können Sie mitarbeiter- und monatsbezogen DEÜV-Meldungen aufrufen. Auch werden Ihnen 
diese in den Auswertungen | Alle Auswertungen als Abgesetzte DEÜV-Meldungen angezeigt.

HINWEIS:

Ein Startdatum DEÜV-Meldungen, wie auf der Mitarbeiterebene unter Beschäftigung | 
Tätigkeit | DEÜV-Meldungen angeboten, muss nur erfasst werden, wenn Sie auf Lohn und 
Gehalt umsteigen und im laufenden Jahr des Umstiegs eine Unterbrechung vorliegt. In 
diesem Fall muss als Startdatum der 1. Tag nach der Unterbrechung erfasst werden.

http://www.datev.de/hilfe/1070216
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